
  

Henstedt-Ulzburg, 2.6.2021 

 

Veränderungen 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schüler*innen 

 

heute erhalten Sie / erhaltet ihr einigen Informationen zu Änderungen des Schulbetriebes.  

Ab sofort wird die Maskenpflicht im Schulbetrieb erleichtert. Es gelten folgende Veränderungen: 

 
Die Schüler*innen … 

 sind in den ihrer Kohorte zugewiesenen Bereichen des Schulhofs von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen 
außerhalb der eigenen Kohorte eingehalten wird. Gleiches gilt für die Durchführung von Unterricht 
außerhalb eines geschlossenen Raumes auf dem Schulgelände. 

 sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei schulischen Veranstaltungen 
außerhalb des Schulgeländes ausgenommen, soweit sie Sport ausüben oder sie einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte einhalten. Allerdings 
bleiben die an einem außerschulischen Lernort geltenden Vorgaben zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung unberührt.  

 sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Schulwegen zwischen Bus- und 
Bahnhaltestelle und der Schule ausgenommen, soweit zu Schülerinnen und Schülern außerhalb der 
eigenen Kohorte und des eigenen Haushalts ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.  

 

Bei Bedarf können - in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium – Schüler*innen sowie an Schule 

Tätige bei Durchführung der Testung in Schule eine entsprechende Bescheinigung durch die aufsicht-

führende Person ausgestellt bekommen und diesen Nachweis entsprechend der COVID-19-Schutz-

maßnahmen-Ausnahmenverordnung auch für Bereiche außerhalb von Schule verwenden. Die getestete 

Person bringt das Formular (s. Anlage) ausgedruckt und vorausgefüllt mit und erhält in der Schule die 

Unterschrift der aufsichtführenden Person und ab 13:15 Uhr im Sekretariat den erforderlichen 

Schulstempel. Aus schulorganisatorischen Gründen ist das Abstempeln dieser Formulare nicht vorher 

möglich. 

 

Am heutigen Mittwoch finden die letzten der insgesamt rund 150 mündlichen Abiturprüfungen dieses 

Jahrganges statt. Es sind durch die Corona-Maßnahmen besonders anstrengende Tage, die aber durch die 

vielen erfolgreichen Prüfungen auch mit vielen erfreulichen Momenten verbunden sind. Die Entlassung der 

Abiturient*innen findet am Freitag, 11.6.21 statt.  

In der kommenden Woche sind die Zeugniskonferenzen der Jahrgänge 5 bis Q1. Die bisher gestellten 

Anträge auf Rücktritt werden dort erörtert. Die Stufen- bzw. Klassenleitungen werden sich bei den 

Antragstellern melden und das weitere Vorgehen besprechen.  

Bitte beachten Sie die noch ausstehenden Hinweise der Schülerbücherei zum Büchertausch für die letzte 

Schulwoche. Die Zeugnisausgabe findet am Freitag in der Stunde 2b statt. 



  

Im Anhang finden Sie / ihr den Dank der Kindernothilfe für das Engagement nach dem letzten 

Spendenaufruf. Zudem gibt es auch Hinweise zum Lerncampus des Kreises Segeberg. Die Fachlehrkräfte 

stehen für inhaltliche Beratung zur Verfügung.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

J. K a h l e, OStD       C. S c h w i er s, StD  
   Schulleiter         Stellv. Schulleiter 
 
  



  

Bescheinigung über das  

Vorliegen eines negativen SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttests 

 

Das Vorliegen eines negativen Antigen-Selbsttests unter Aufsicht wird bestätigt für  

 

_______________________________________________________________ 

Name, Vorname  

 

_______________________________________________________________ 

Geburtsdatum 

 

_______________________________________________________________ 

Adresse 

 

 

 

Testdatum und ungefähre Uhrzeit: ___________________________________ 

 

Unterschrift aufsichtführende Person / Schulstempel:  

 

_______________________________________________________________ 

  

 

Der Antigentest wurde im Rahmen einer Testung im Sinne des § 28b Abs. 3 

Infektionsschutzgesetz bzw. § 8 Abs. 1 der Landesverordnung über besondere 

Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

an Schulen  

als Selbsttest in der Schule 

durchgeführt. Das hierbei Aufsicht führende Personal ist fachkundig, allerdings 

in der Regel nicht in besonderer Weise medizinisch geschult.  

 



  

 
  



  

 


